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| Grundsätze Guter Stiftungspraxis |

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des

Bundesverbands Deutscher Stiftungen,

am 11. Mai 2006 haben sich Stifter und Stiftungen in Deutsch-

land zum ersten Mal auf einen klaren Orientierungsrahmen für effekti-

ves und uneigennütziges Stiftungshandeln verständigt  und in einem

einhellig gefassten Beschluss die „Grundsätze Guter Stiftungspraxis“

verabschiedet.

Diese Grundsätze gelten für alle gemeinwohlorientierten Stif-

tungen unabhängig davon, in welcher Rechtsform sie verfasst sind. Stif-

tungen in diesem materiellen Sinn haben ein vom Stifter für Zwecke des

Gemeinwohls dauerhaft gewidmetes Vermögen, aus dessen Erträgen

die Treuhänder den Stiftungszweck uneigennützig zu erfüllen haben.

Sie betreffen nicht privatnützige Stiftungen, doch erfassen sie auch

Stiftungen der öffentlichen Hand.

Vorwort
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Die wichtigsten Aussagen sind folgende:

1.  » » Stiftungen anerkennen Transparenz als Ausdruck ihrer Verant-

wortung gegenüber der Gesellschaft. Sie stellen daher der Öffentlich-

keit die wesentlichen inhaltlichen und wirtschaftlichen Informationen

über ihre Tätigkeit zur Verfügung. Soweit sie fördernde Stiftungen sind,

veröffentlichen sie in geeigneter Weise die Förderkriterien, Förderver-

fahren und Ergebnisse ihrer Fördertätigkeit.

2.  » » Die Stiftungsorgane und Stiftungsmitarbeiter sorgen als Treu-

händer des Stifterwillens dafür, dass dieser auf uneigennützige Weise

erfüllt wird. Deshalb haben sie mögliche Interessenkonflikte zwischen

dem am Gemeinwohl ausgerichteten Stiftungsauftrag und privaten In-

teressen der Beteiligten offenzulegen und zu vermeiden. 

Darüber hinaus enthalten die „Grundsätze Guter Stiftungspraxis“

Hinweise für eine wirkungsvolle Organisation der Stiftungsverwaltung,

mag diese nun (wie bei den meisten kleineren Stiftungen) ehrenamtlich

oder durch beruflich tätige Kräfte wahrgenommen werden. Auch wird

die Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Stiftungshandelns besonders

hervorgehoben.

Die Grundsätze richten sich in erster Linie an Stiftungsorgane,

Stiftungsverwalter und Stiftungsmitarbeiter. Sie helfen jedoch auch

potentiellen Stiftern zu bedenken, wie ihre Stiftung verfasst sein sollte,

damit die von ihnen gesetzten Stiftungszwecke von uneigennützigen

Sachwaltern auch dauerhaft und wirkungsvoll erfüllt werden können. 

Die Verabschiedung der Grundsätze bedeutet eine Sternstunde

des Stiftungswesens in Deutschland. Sie betonen gegenüber der fast

unübersehbaren Vielfalt historischer und neuer Stiftungen das Gemein-

same und bekennen sich erstmals in der Geschichte des deutschen Stif-

tungswesens zu selbstverpflichtenden Prinzipien gegenüber der
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Gesellschaft, zu deren Wohl sie ihren besonderen Beitrag leisten wol-

len. Auch wird die Bereitschaft zur Transparenz das Vertrauen in ge-

meinnützige Stiftungen stärken und verbreiteter Unkenntnis wie auch

Vorurteilen gegenüber Stiftern und Stiftungen entgegenwirken. 

Immer mehr Mitgliedsstiftungen des Bundesverbandes legen

diese Grundsätze ausdrücklich ihrer eigenen Praxis zugrunde. Zudem

sorgt der Bundesverband dafür, dass durch Erfahrungsaustausch, Fort-

bildungsangebote, Öffentlichkeitsarbeit und die Auszeichnung vorbild-

licher Praxisbeispiele die Grundsätze Guter Stiftungspraxis ihre selbst-

verständliche normative Kraft entfalten.

In den Arbeitskreisen des Bundesverbandes wurden diese

Grundsätze für das breite Feld der Stiftungen der Öffentlichen Hand

verdeutlicht; für Bürgerstiftungen und Kommunale Stiftungen wurden

eigenständige Empfehlungen formuliert. Sie wurden in diese Broschüre

ebenfalls aufgenommen und dokumentieren die vielseitigen Bestre-

bungen des Bundesverbandes um gute und wirkungsvolle Stiftungs-

praxis in Deutschland.

Die Grundsätze Guter Stiftungspraxis werden anhand der mit

ihnen gemachten Erfahrungen weiter zu entwickeln sein. Dabei wird

auch die Wirksamkeit von  „Codes of  Practice“ und „Ethical Principles“

für Stiftungen, die in anderen europäischen Ländern und in den USA

aufgestellt wurden, im Auge zu behalten sein.

Der Bundesverband Deutscher Stiftungen sieht hier auch künf-

tig einen Schwerpunkt seiner Arbeit, damit die Selbstverantwortung

von Stiftungen gestärkt und ihr gesellschaftlicher Nutzen zum Wohle

aller gemehrt wird.

Dr.-Ing. E.h. Fritz Brickwedde Dr. Ulrich Bopp

Vorsitzender des Vorstandes Stellvertretender Vorsitzender

des Vorstandes
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D
ie Gründung von Stiftungen ist lebendiger Ausdruck von Frei-

heit und Verantwortung der Bürger. Stiftungen engagieren sich

auf vielfältige Weise in zentralen gesellschaftlichen Feldern. Die

gesellschaftliche Bedeutung und Funktion von Stiftungen muss sich

widerspiegeln in einer verantwortungsvollen Ausführung der von den

treuhänderisch wirkenden Stiftungsorganen übernommenen Verpflich-

tungen.

Die Grundsätze sollen Stiftungsorganen, Stiftungsverwaltern,

Stiftungsmitarbeitern sowie potentiellen Stiftern als Orientierung die-

nen. Insbesondere sollen sie das Bewusstsein aller Beteiligten für die

Vermeidung von Interessenkonflikten, für die angemessene Transpa-

renz bei der Zweckverwirklichung und für die Effizienz der Mittelver-

wendung schärfen. 

In Anbetracht der Vielfalt von Stiftungen sind diese Grundsätze

je nach Größe, Zweck und Art der Aufgabenwahrnehmung den jeweiligen

Gegebenheiten anzupassen.

Präambel

D
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Die Grundsätze wenden sich an gemeinwohlorientierte

Stiftungen im materiellen Sinne:

» » » Stiftungen verfolgen vom Stifter bestimmte gemeinwohlorien-

tierte Zwecke, welche in ihrer Satzung verankert sind und durch die Er-

träge aus dem Stiftungsvermögen erfüllt werden sollen.

» » » Stiftungen haben ein Vermögen, das ihnen grundsätzlich auf

Dauer und ungeschmälert zur Verfügung stehen soll.

» » » Stiftungen haben Organe oder Träger, die eine ordnungsgemäße

Erfüllung des jeweiligen Stiftungszwecks gewährleisten.

» » » Stiftungen können in unterschiedlichen Rechtsformen verfasst

sein (z. B. als rechtsfähige Stiftung, als Stiftungsgesellschaft und als

Stiftungsverein). Auch treuhänderische Stiftungen erfüllen diesen ma-

teriellen Stiftungsbegriff.

I. Stiftungen
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1. Zu den handelnden Personen

Stiftungsorgane, Stiftungsverwalter und Stiftungsmitarbeiter

orientieren sich im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des Ge-

meinnützigkeits- und Stiftungsrechts bei ihrer Tätigkeit insbe-

sondere an folgenden Grundsätzen: 

» » » Sie verstehen sich als Treuhänder des im Stiftungsgeschäft und

in der Satzung formulierten Stifterwillens.

» » » Sie sind der Satzung verpflichtet und verwirklichen den Stif-

tungszweck nach bestem Wissen und Gewissen. 

» » » Das in ihre Obhut gegebene Vermögen ist in seiner nachhaltigen

Ertragsfähigkeit zu erhalten. Das Rechnungswesen bildet die wirtschaft-

liche Lage der Stiftung zeitnah, vollständig und sachlich richtig ab. Die

Verwaltungsausgaben bewegen sich in einem angemessenen Rahmen.

II. Grundsätze
Guter Stiftungspraxis
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» » » Sie anerkennen Transparenz als Ausdruck der Verantwortung

von Stiftungen gegenüber der Gesellschaft und als ein Mittel zur Ver-

trauensbildung. Sie stellen daher der Öffentlichkeit in geeigneter Weise

die wesentlichen inhaltlichen und wirtschaftlichen Informationen über

die Stiftung (insbesondere über den Stiftungszweck, die Zweckerreich-

ung im jeweils abgelaufenen Jahr, die Förderkriterien und die Organmit-

glieder) zur Verfügung. Sie veröffentlichen ihre Bewilligungsbedingun-

gen und setzen, soweit geboten, unabhängige Gutachter oder Juroren

ein. Gesetzliche Auskunftspflichten werden rasch und vollständig erfüllt.

» » » Die Mitglieder der Stiftungsorgane handeln informiert, integer

und verantwortungsvoll. Ehrenamtlich tätige Organmitglieder sind trotz

ihrer übrigen Verpflichtungen bereit, die erforderliche Zeit und Sorgfalt

für die Stiftungsarbeit zur Verfügung zu stellen. Mitglieder von Kontroll-

und Beratungsgremien sind grundsätzlich unabhängig von den für die

operative Tätigkeit verantwortlichen Organen und werden von diesen

umfassend und wahrheitsgemäß informiert.

» » » Die Stiftungsorgane sorgen für die regelmäßige Überprüfung

der Wirksamkeit der Stiftungsprogramme vor allem im Hinblick auf die

Verwirklichung des Satzungszwecks, die Effizienz des Mitteleinsatzes

und im Hinblick auf das Verhalten gegenüber Fördersuchenden sowie der

Öffentlichkeit; sie fördern entsprechendes Verhalten ihrer Mitarbeiter.

» » » Die Stiftungsorgane von fördernden Stiftungen betrachten För-

dersuchende als unverzichtbare Partner zur Verwirklichung der Stif-

tungszwecke. Anfragen sollten zeitnah beantwortet werden; über den

Fortgang der Antragsbearbeitung sollte informiert werden. 

» » » Die Stiftungsorgane fördern den Erfahrungsaustausch und die

Zusammenarbeit mit anderen Stiftungen.
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2. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten

Für Mitglieder der Stiftungsorgane, der Kontroll- und Beratungs-

gremien und für Stiftungsmitarbeiter gilt, dass sich niemand

bei seinen Entscheidungen von eigennützigen Interessen lei-

ten lässt. Insbesondere beachten sie folgende Grundsätze: 

» » » Sie legen die Anhaltspunkte für einen Interessenkonflikt im Ein-

zelfall unaufgefordert offen und verzichten von sich aus auf eine Beteili-

gung am Entscheidungsprozess, wenn dieser ihnen oder einer naheste-

henden Person einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann.

Auch persönliche oder familiäre Beziehungen zu den Fördersuchenden

und zu Dienstleistungsunternehmen werden offen kommuniziert.

» » » Sie verzichten auf vermögenswerte Vorteile, die ihnen von inter-

essierter Seite verschafft  werden. Dies gilt auch dann, wenn die Ver-

knüpfung von Vorteil und Gegenleistung nicht unmittelbar oder erst zu-

künftig zu erwarten ist.
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Verabschiedet vom Arbeitskreis Bürgerstif-
tungen des Bundesverbandes Deutscher
Stiftungen im Rahmen der 56. Jahrestagung
im Mai 2000

Eine Bürgerstiftung ist eine unabhängi-
ge, autonom handelnde, gemeinnützige
Stiftung von Bürgern für Bürger mit mög-
lichst breitem Stiftungszweck. Sie engagiert
sich nachhaltig und dauerhaft für das Ge-
meinwesen in einem geographisch begrenz-
ten Raum und ist in der Regel fördernd und
operativ für alle Bürger ihres definierten Ein-
zugsgebietes tätig. Sie unterstützt mit ihrer
Arbeit bürgerschaftliches Engagement.

1. Eine Bürgerstiftung ist gemeinnützig
und will das Gemeinwesen stärken. Sie ver-
steht sich als Element einer selbstbestimm-
ten Bürgergesellschaft.

2. Eine Bürgerstiftung wird in der Regel
von mehreren Stiftern errichtet. Eine Initiati-
ve zu ihrer Errichtung kann auch von Einzel-

personen oder einzelnen Institutionen aus-
gehen.

3. Eine Bürgerstiftung ist wirtschaftlich
und politisch unabhängig. Sie ist konfessio-
nell und parteipolitisch nicht gebunden. Ei-
ne Dominanz einzelner Stifter, Parteien, Un-
ternehmen wird abgelehnt. Politische Gre-
mien und Verwaltungsspitzen dürfen keinen
bestimmenden Einfluss auf Entscheidungen
nehmen.

4. Das Aktionsgebiet einer Bürgerstiftung
ist geographisch ausgerichtet: auf eine
Stadt, einen Landkreis, eine Region.

5. Eine Bürgerstiftung baut kontinuierlich
Stiftungskapital auf. Dabei gibt sie allen Bür-
gern, die sich einer bestimmten Stadt oder
Region verbunden fühlen und die Stiftungs-
ziele bejahen, die Möglichkeit einer Zustif-
tung. Sie sammelt darüber hinaus Projekt-
spenden und kann Unterstiftungen und
Fonds einrichten, die einzelne der in der

10 Merkmale einer Bürgerstiftung

Anhang
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8. Eine Bürgerstiftung macht ihre Projek-
te öffentlich und betreibt eine ausgeprägte
Öffentlichkeitsarbeit, um allen Bürgern ihrer
Region die Möglichkeit zu geben, sich an
den Projekten zu beteiligen.

9. Eine Bürgerstiftung kann ein lokales
Netzwerk innerhalb verschiedener gemein-
nütziger Organisationen einer Stadt oder
Region koordinieren.

10. Die interne Arbeit einer Bürgerstiftung
ist durch Partizipation und Transparenz ge-
prägt. Eine Bürgerstiftung hat mehrere Gre-
mien (Vorstand und Kontrollorgan), in de-
nen Bürger für Bürger ausführende und
kontrollierende Funktionen innehaben.

Kommunale Stiftungen sind unabhän-
gig von ihrer Rechtsform gemeinwohlorien-
tierte Stiftungen in der Kommune für die
Bürgerinnen und Bürger einer Kommune.
Sie stellen aufgrund privater oder öffent-
licher Initiative errichtete Stiftungen dar,
deren Zwecke zum Wirkungsbereich der
Kommune gehören und die sich durch eine
besondere Nähe zur Kommunalverwaltung
auszeichnen. Ihr Aktionsgebiet ist geogra-
fisch ausgerichtet: in der Regel auf eine
Stadt, eine Gemeinde oder einen Landkreis.
Kommunale Stiftungen engagieren sich ins-
besondere in den Bereichen Soziales, Bil-
dung, Jugend- und Altenhilfe, Kultur, Ge-
sundheit und Umwelt. Sie verwirklichen ihre
Zwecke fördernd und/oder operativ.

Die Verwaltung der kommunalen Stif-
tungen dient der nachhaltigen Verwirklich-
ung der von den Stiftern gesetzten Zwecke.
Über die ohnehin zu beachtenden gesetz-

lichen Vorschriften hinaus bietet es sich an,
die kommunale Stiftungsverwaltung an den
folgenden Empfehlungen zu orientieren.
Diese sollen das Selbstverständnis und Pro-
fil kommunaler Stiftungen und Stiftungs-
verwaltungen stärken. 

1. Die kommunale Stiftung ist im Gemein-
wesen verankert. Sie bindet ihr Entscheiden
und Handeln ausschließlich an den Stifter-
willen. Die Stiftungszwecke werden sat-
zungsgemäß verwirklicht.

2. Die Verwaltung der kommunalen Stif-
tungen erfolgt eigenständig innerhalb oder
außerhalb der kommunalen Kernverwal-
tung und bewahrt Neutralität, insbesondere
in weltanschaulicher und parteipolitischer
Hinsicht. Zusätzliche Gremien zur Kontrolle
und Beratung der Beschlussorgane der
kommunalen Stiftungen werden ermöglicht.

Empfehlungen für die Verwaltung kommunaler Stiftungen

Satzung aufgeführten Zwecke verfolgen
oder auch regionale Teilgebiete fördern.

6. Eine Bürgerstiftung wirkt in einem brei-
ten Spektrum des städtischen oder regiona-
len Lebens, dessen Förderung für sie im Vor-
dergrund steht. Ihr Stiftungszweck ist daher
breit. Er umfasst in der Regel den kulturel-
len Sektor, Jugend und Soziales, das Bil-
dungswesen, Natur und Umwelt und den
Denkmalschutz. Sie ist fördernd und/oder
operativ tätig und sollte innovativ tätig sein.

7. Eine Bürgerstiftung fördert Projekte,
die von bürgerschaftlichem Engagement
getragen sind oder Hilfe zur Selbsthilfe lei-
sten. Dabei bemüht sie sich um neue For-
men des gesellschaftlichen Engagements.
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3. Die örtlich angemessene sachliche und
personelle Ausstattung der kommunalen
Stiftungsverwaltungen ist eine wichtige Vor-
aussetzung für die Erfüllung der Stiftungs-
zwecke.

4. Die kommunale Stiftungsverwaltung
kann sich Personal- und Sachaufwendun-
gen von den verwalteten Stiftungen erstat-
ten lassen. Leistungen der kommunalen
Stiftungsverwaltung für die Kommune sind
angemessen zu entgelten. 

5. Die kommunalen Stiftungen und ihre
Verwaltung zeichnen sich durch Offenheit
und Transparenz aus.

6. Die kommunale Stiftungsverwaltung
kann aufgabenbezogen den Sachverstand
kommunaler Fachdienststellen nutzen.

7. Kommunale Stiftungen sollen insbe-
sondere auch innovative Projekte unterstüt-

Schon seit langem hat der Staat das Stif-
tungswesen für sich entdeckt. Auch für die
Zukunft ist davon auszugehen, dass unab-
hängig von einer kontrovers geführten Dis-
kussion um die verfassungsrechtliche Zu-
lässigkeit von Stiftungen der öffentlichen
Hand weiterhin solche Stiftungen errichtet
werden. Alle diese Stiftungen sind in unter-
schiedlichen Bereichen, z. B. Kultur, Denk-
malpflege, Wissenschaft, Bildung, Soziales,
sowohl als Träger öffentlicher Einrichtungen
als auch fördernd tätig.

Die öffentliche Hand errichtet Stiftun-
gen, um Gemeinwohlaufgaben in der Regel
dauerhaft und unabhängig von der
unmittelbaren Staatsverwaltung und ihren
Haushalten zu erledigen und um zusätzli-
che Optionen, wie z. B. private Zustiftungen,
zu eröffnen. Die Aufgaben werden als Stif-
tungszwecke im Rahmen der Errichtung
festgelegt. Die Erreichung sowohl des indi-
viduellen Stiftungszwecks wie auch des
Ziels, das sich mit der Wahl der Stiftung als
Instrument verbindet, kann nur verwirklicht

Empfehlungen für die Errichtung und Verwaltung
von Stiftungen der öffentlichen Hand

zen. Bei der Vergabe und der Verwendung
von Stiftungsmitteln gilt das Prinzip der
Nachrangigkeit gegenüber gesetzlichen An-
sprüchen.

8. Das Vermögen kommunaler Stiftungen
wird – im Einklang mit den Vorschriften des
kommunalen Haushaltsrechts – vom kom-
munalen Vermögen getrennt verwaltet. Ziel
ist die reale Substanzerhaltung des Stif-
tungsvermögens.

9. Die kommunale Stiftungsverwaltung
berät Stifterinnen und Stifter und wirbt für
den Stiftungsgedanken. Dazu arbeitet sie in
Stiftungsnetzwerken mit.

10. Die kommunale Stiftungsverwaltung
berichtet regelmäßig und umfassend über
das gesamte Spektrum ihrer Tätigkeit.

Verabschiedet vom Arbeitskreis „Kommu-
nales“ in Hildesheim, am 26.Oktober 2004.
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werden, wenn sich dies auch in der
Gestaltung der inneren Ordnung und finan-
ziellen Ausstattung der Stiftung widerspie-
gelt.

Die „Grundsätze guter Stiftungspraxis“,
die die Gemeinschaft der Stiftungen im Bun-
desverband Deutscher Stiftungen einver-
nehmlich verabschiedet haben, gelten ent-
sprechend für staatlich errichtete Stiftungen.

Um die effektive Zielerreichung durch
„gute Stiftungspraxis“ auch bei Stiftungen
der öffentlichen Hand zu unterstützen, hat
der Arbeitskreis „Stiftungen der öffent-
lichen Hand“ des Bundesverbandes Deut-
scher  Stiftungen am 23.04.2008 im Kloster
Wennigsen folgende Empfehlungen verab-
schiedet:

1. Der Stiftungszweck soll die Aufgaben
der Stiftung klar definieren. Er ist die we-
sentliche Zielvorgabe für alle Entschei-
dungen und Tätigkeiten der Stiftungsor-
gane.

2. Die Stiftung der öffentlichen Hand soll
parteipolitisch unabhängig sein.

3. Stiftungen der öffentlichen Hand soll-
ten Geschäftsführung und Aufsichtsgre-
mien klar trennen. Es sollte keine Doppel-
mitgliedschaft geben. Eine klare Abgren-
zung der Befugnisse der Organe ist bereits
in der Satzung vorzusehen.

4. Die Berufungen in das Aufsichtsgremi-
um sollten einem klaren Anforderungsprofil
entsprechen, das die notwendige Sachkun-
de, Erfahrung, Unabhängigkeit und das not-
wendige Zeitbudget für die Tätigkeit sicher-
stellt. Die Berufungen sollen auch für den
Fall der Stellvertretung ad personam erfol-
gen. Zur Vermeidung von Interessenkonflik-
ten sollten Personen, die die Rechtsaufsicht
führen oder über die Bewilligung von Haus-

haltsmitteln für die Stiftung entscheiden,
nicht zugleich Mitglied im Aufsichtsgre-
mium sein.

5. Die Kernaufgaben des Aufsichtsgremi-
ums sind Berufung und Beaufsichtigung der
Geschäftsführung, Verabschiedung des
Wirtschaftsplans, Richtlinien für die Ge-
schäftsführung, Entscheidungen mit größe-
rer finanzieller Tragweite sowie Beschlüsse
zur strategischen Ausrichtung der Stiftung.
Diese Aufgaben sollten in der Satzung ab-
schließend definiert werden.

6. Der Geschäftsführung ist die eigenver-
antwortliche Führung der Geschäfte zu
übertragen. Die Bestellung sollte auf Zeit
erfolgen, wobei die Vergütung der Befris-
tung Rechnung tragen soll.

7. Zur Sicherung der Nachhaltigkeit und
der ausreichenden Unabhängigkeit der Stif-
tungstätigkeit von aktuellen Entwicklungen
der öffentlichen Haushalte sollte die Stif-
tung mit einem Vermögen ausgestattet wer-
den, dessen Erträge eine dauerhafte Zweck-
erfüllung ermöglichen. Wenn dies bei Er-
richtung nicht sogleich möglich ist, sollte
der Stiftung eine langfristige Finanzzusage
gegeben sowie die Möglichkeit zum Aufbau
eines eigenen Kapitalstocks (z. B. durch
Zustiftungen) eröffnet werden.

8. Eine besonders wichtige Aufgabe ist die
Erhaltung des Stiftungsvermögens. Dafür
sollte ein Beratungsgremium mit besonde-
rer Sachkunde eingerichtet werden.

9. Die Entlastung der Geschäftsführung er-
folgt jährlich durch das Aufsichtsgremium.

10. Es soll ein jährlicher Rechenschaftsbe-
richt erstellt werden, der von einer staat-
lichen Prüfbehörde oder einem Wirtschafts-
prüfer kontrolliert und anschließend veröf-
fentlicht wird.
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